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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

1. Art der baulichen Nutzung
Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO in Verbindung 
mit § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung
Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze gem. § 16 Abs. 4  BauNVO 

Grundflächenzahl ( GRZ ) gem. §19 BauNVO

Geschossflächenzahl ( GFZ ) gem. §20 BauNVO

Höhe der baulichen Anlagen 
Oberkante bzw. Firsthöhe als Höchstmaß in Metern ü. DHHN92

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

5. Grünflächen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

6. Sonstige Planzeichen

SSK 1

SSK 0

SSK 1

SSK 2

A. Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1,2 und 7 BauGB B. Textliche Festsetzungen C. Sonstige Darstellungen

III
0,35

o Offene Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 BauNVO

Baugrenze
Nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO

Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO

4. Verkehrsflächen gem. § 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB

nur Einzelhäuser zulässig gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 BauNVO

0,7

D. Festsetzungen zur äußeren Gestaltung von baulichen
     Anlagen (Örtliche Bauvorschriften)
     gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 Abs. 1 LBauO M-V

E. Hinweise

Private Grünflächen
Zweckbestimmung:

Spielplatz

Parkanlage

Anpflanzen: Bäume gemäß Pflanzliste

Erhalt: Bäume

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze
und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung: Stellplätze

Straßenverkehrsflächen

Parkplatz

Fußweg

Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Zweckbestimmung:

Verkehrsberuhigter Bereich

Geh- und Radweg

WA1-5

St
Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB (Schallimmisionen).

Begrenzungen der Flächen, die mit einer bestimmten Schallschutzklasse (SSK)
gem. VDI-Richtlinie 2719 bzw. einem bestimmten Lärmpegelbereich (LPB) gem. 
DIN 4109 zugeordnet sind.

Gebäude, vorhanden

Geländehöhenpunkt über NN

Grundstücksgrenzen, vorhanden

Böschung

Flurstücknummer1246

34.5

FH/OK 27.00 m 

Straßenbegrenzungslinie auch zwischen Verkehrsflächen und
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

E

13.33 Höhenbezugspunkt in NHN nach Höhenbezugssystem DHHN92
zulässig sind: 
 
1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- 

und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerks-
betriebe, 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke. 

 

ausnahmsweise können zugelassen werden: 
 
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltungen. 
 

nicht zulässig sind: 
 
1. Gartenbaubetriebe,  
2. Tankstellen. 

In den wie folgt festgesetzten Bereichen müssen nach außen abschließende Bauteile (Wände, Fenster, usw.) 
von Schlafräumen mindestens nachstehende bewertete Schalldämmmaße haben: 
 

Schall-
schutz-
klasse 
(SSK) 

Lärmpe-
gelbereich 

(LPB) 

erforderliches 
Schalldämmmaß 

R’w in dB 

Außenlärmpegel Lma in dB 
im 

gem.  
VDI 2719 

gem. 
DIN 4109 

Fens-
ter 

übrige 
Bau-
teile 

 

WR WA MI MU GE 
GI 

0 I 20 bis 

24 

25 bis 

29 

46 bis 

50 

51 bis 

55 

56 bis 

60 

59 bis 

63 

61 bis 

65 

1 II 25 bis 

29 

30 bis 

34 

51 bis 

55 

56 bis 

60 

61 bis 

65 

64 bis 

68 

66 bis 

70 

2 III 30 bis 

34 

35 bis 

39 

56 bis 

60 

61 bis 

65 

66 bis 

70 

67 bis 

71 

71 bis 

75 

3 IV 35 bis 

39 

40 bis 

44 

61 bis 

65 

66 bis 

70 

71 bis 

75 

74 bis 

78 

76 bis 

80 

4 

 

V 40 bis 

44 

45 bis 

49 

66 bis  

70 

71 bis 

75 

76 bis 

80 

79 bis 

83 

81 bis 

85 

5 

 

VI 45 bis 

49 

> 50 71 bis 

75 

76 bis 

80 

81 bis 

85 

84 bis 

88 

86 bis 

90 

6 VII > 50  76 bis 

80 

81 bis 

85 

86 bis 

90 

89 bis 

93 

91 bis 

95 

 
- Für sonstige Aufenthaltsräume kann eine SSK niedriger zugelassen werden. 
- Ausnahmsweise kann von den Festsetzungen über diese zu treffenden Maßnahmen abgewichen werden, 

wenn der Nachweis erbracht wird, dass der Außenlärmpegel z. B. wegen hinzugekommener Bebauung 
(Abschirmung) geringer ist, als zur Zeit des Satzungsbeschlusses. 

- Innerhalb der Lärmpegelbereiche III und IV sind Fenster in zum Schlafen geeigneten Räumen, die in Rich-
tung K 45 / Travemünder Weg ausgerichtet sind, mit schallgedämmten Dauerlüftungseinrichtungen auszu-
statten. 

TF 1 
V CEF 1 (Fledermäuse) 
Der Abriss von Gebäuden und Rodungsarbeiten sind zwischen dem 01.10. und 28.02. eines Jahres auszuführen.  
 

TF 2 
V CEF 2 (Fledermäuse) 
Vor dem Abriss von Gebäuden und Rodungsarbeiten sind Gebäude und Habitaträume unmittelbar vor Beginn 
von Abriss- und Rodungsarbeiten durch einen Fledermausexperten auf eine aktuelle Nutzung durch Fledermäuse 
zu überprüfen. 
 

TF 3 
V CEF 4 (Brutvögel) 
Die Baufeldfreimachung (Abriss- und Rodungsarbeiten) muss außerhalb der Brutzeit der Brutvögel vom 01.10. 
bis 28.02. eines Jahres erfolgen, um Verluste von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu vermeiden. 
 

TF 4 
V CEF 5 (Amphibien) 
Der Geltungsbereich des Plangebietes ist vor Baubeginn mit einem Amphibienschutzzaun zu versehen und für 
die Dauer der Bautätigkeiten vorzuhalten. 
 

TF 5 
V CEF 6 (Fledermäuse) 
Die Bauarbeiten sind vor Einbruch der Dämmerung auszuführen. 
 

TF 6 
A CEF 1 und 2  
Vor Beginn der Rodungsarbeiten bzw. dem Abriss von Gebäuden und dem Herrichten des Baufeldes 10 Fleder-
mauskästen (5 Flachkästen, 5 Fledermaushölen mit Wochenstubeneignung) fachgerecht in räumlicher Nähe an 
geeigneter Stelle angebracht und dauerhaft unterhalten werden (Typ FFAK-R des Herstellers Hasselfeldt oder 
gleichwertige Modelle anderer Hersteller). 
 

TF 7 
A CEF 3 (Brutvögel) 
Vor der Rodung von Gehölzen bzw. dem Abriss von Gebäuden ist in räumlicher bzw. funktionaler Nähe die Instal-
lation folgender Nisthilfen unter Hinzuziehung von vogelkundlichem Fachpersonal vorzunehmen: 
4 Höhlen der Bauart Schwegler 1MF oder WDV-Einbaukasten Typ 1A, 
4 Halbhöhlen- / Nischenkästen der Bauart Schwegler Typ 2H oder 2HW, 
4 Höhlen der Bauart Schwegler Höhle 2M (32) oder 2GR (30x45) oder 3SV (34) bzw. jeweils funktional und quali-
tativ gleichwertige Modelle anderer Hersteller. 
 

TF 8 
Auf der mit (D) gekennzeichneten Grünfläche ist eine dreizeilige Landschaftshecke gemäß Pflanzliste 2 anzu-
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

 
Pflanzliste Bäume 
Klein- bis mittelkronige Laubbäume (StU. mind. 12/14 cm) 
Deutscher Name Botanischer Name 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Elsbeere Sorbus torminalis 
Gemeine Birke Betula pendula 
Gemeine Kiefer Pinus sylvestris 
Feldahorn Acer campestre 
Hainbuche Carpinus betulus 
Mehlbeere Sorbus aria 
Weißdorn Crataegus monogyna 
Wildapfel  Malus sylvestris 
Wildbirne Pyrus pyraster 

 

 
Pflanzliste Landschaftshecke 
Sträucher für die Fläche M2 u. G1 (2xv., o. B., H 60 – 100) 
Botanischer Name Deutscher Name 
Rubus fruticosus agg. Brombeeren  
Rosa multiflora Büschelrose 
Rhamnus frangula Faulbaum 
Corylus avellana Hasel  
Rosa canina Hundsrose 
Salix aurita Öhrchenweide 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Prunus spinosa Schlehe 
Malus sylvestris Wildapfel 
Pyrus pyraster Wildbirne 
Prunus avium Vogelkirsche 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind bestimmt durch die Festsetzung von Baugren-
zen. Ein Vortreten von Gebäudeteilen um höchstens 50 cm vor die Baugrenze kann zuge-
lassen werden. Ausnahmsweise kann ein Vortreten ganzer Gebäude um höchstens 50 cm 
zugelassen werden, wenn nachbarrechtliche Interessen nicht berührt werden. 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach der Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern in den Abstandsflächen zugelassen werden können, zulässig. 

1. Stellplätze 
Ein notwendiger Einstellplatz muss mindestens 5 Meter lang sein. Die Breite eines Einstellplatzes muss mindes-
tens 2,70 m betragen bzw. 3,50 m, wenn der Einstellplatz für Menschen mit Behinderung bestimmt ist. 
 
2. Dachbegrünung 
Alle nicht begehbaren Dächer mit einer Dachneigung bis zu 30° sowie Flachdächer sind mit einer Dachbegrünung 
zu versehen, zu bepflanzen und so zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Zu verwenden ist min-
destens eine Extensivbegrünung bestehend aus naturnaher Vegetation mit einer Substratstärke von mindestens 
10 cm. Die Bewässerung soll über das Niederschlagswasser erfolgen. Anlagen für Solarthermie und Photovolta-
ikanlagen müssen mit der Dachbegrünung kombiniert werden und schließen sich nicht aus. 
 
3. Fassaden 
Die Sockel der Gebäude sind aus Ziegeln bzw. aus Natursteinen zu mauern oder zu verputzen. Die Fassaden der 
Gebäude sind zulässig als: 

- Putzfassade, 
- Sichtmauerwerk (Klinker) 
- Kombination der vorgenannten Ausführungen. 

Die Fassaden von Anbauten oder Nebengebäuden sind in derselben Art herzustellen wie die des Hauptgebäu-
des. 

Für Erker, Wintergärten und betonte Eingangsbereiche sind auch Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung 
mit Glas zulässig. 
 
4. Ordnungswidrigkeiten gem. § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne eine Ausnahmegenehmigung gegen die Festsetzungen zur äußeren Gestal-
tung von baulichen Anlagen (Örtliche Bauvorschriften) gem. § 86 Abs. 1 LBauO M-V verstößt, handelt nach § 84 
Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V ordnungswidrig. Ein Verstoß kann gem. § 84 Abs. 3 mit einer Geldbuße von bis zu 
500.000 € belegt werden.  

A. Bodendenkmale  
Aus archäologischer Sicht sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans Funde möglich. Es sind 
daher  folgende Hinweise über Maßnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen in den Plan zu 
übernehmen:  
„Gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V bedarf, wer Denkmale beseitigen, verändern, an einen anderen Ort  
verbringen oder die bisherige Nutzung ändern will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild oder die  
Substanz des Denkmals erheblich beeinträchtigt wird, einer Genehmigung der Unteren  Denkmal-
schutzbehörde.  
Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der Unteren  Denkmal-
schutzbehörde und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen. Wenn während  der 
Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hölzer,  Holzkon-
struktionen, Bestattungen, Skelettreste, Münzen u.ä.) oder auffällige Bodenverfärbungen,  insbe-
sondere Brandstellen entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 1 und 2 des DSchG M-V  unver-
zügliche der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.  
Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs.1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 
Grundeigentümer oder zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund 
und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs.3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten.   
Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.“ 
 
B. Kampfmittel 
Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz  
Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) weist regelmäßig auf Folgendes hin:  
„Gemäß § 52 LBauO M-V ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften  
verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefähr-
dungen für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann 
auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine  mögliche Kampfmittelbelastung 
des Baufeldes einzuholen.  
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche ist gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V 
zu erhalten.“ 
 
C. Bodenschutz 
Der bei den Bauarbeiten anfallende Bodenaushub ist auf Schadstoffe zu prüfen und entsprechend 
den Vorgaben der TR LAGA Boden (Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Abfällen -  
Teil II: technische Regeln für die Verwertung - 1.2 Bodenmaterial (TR Boden) - der  Länderarbeits-
gemeinschaft Abfall (LAGA) ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen. G + R
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Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 28) (1) Zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 
(GVOBl. M-V S. 1033). 

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist" 

1. Aufstellungsbeschluss 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in der Sitzung 
am ………………….. (gem. § 2 (1) BauGB) die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 32 „Pötenitzer Chaussee" 
beschlossen.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ………………. öf-
fentlich bekanntgemacht. 

2. Beschluss über die frühzeitige Betei-
ligung der Öffent lichkeit 

 
Die Stadtverortretung der Stadt Dassow hat in der Sit-
zung am ………….. gem. § 3 (1) BauGB beschlossen, 
die Öffentlichkeit frühzeitig an der Planung zu beteiligen. 

3. Durchführung der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
gem. § 3 (1) BauGB hat nach vorangegangener öffentli-
cher Bekanntmachung am ………………… in der Zeit 
vom ………………… bis einschließlich 
……………………. stattgefunden. Es bestand die Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung. Die Behörden 
wurden mit Schreiben vom ………………………. gem. § 
4 Abs. (1) BauGB frühzeitig an der Bauleitplanung betei-
ligt. 

4. Billigungs - und Auslegungsbe-
schluss 

 
Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in der Sitzung 
am …………………… den Entwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 32 "Pötenitzer Chaussee" nebst Begründung ge-
billigt und dessen öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) 
BauGB beschlossen.  

5. Öffentliche Auslegung 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 32 "Pötenitzer 
Chaussee“ und die Begründung, sowie die wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
haben aufgrund der öffentlichen Bekanntmachung vom 
……………………... gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 
…………………………. bis einschließlich 
……………………… öffentlich ausgelegen. Die Behör-
den wurden gem. § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 
……………………… von der öffentlichen Auslegung be-
nachrichtigt. 

6. Prüfung der Stellungnahmen und er-
neute öffentliche Auslegung 

 
Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in der Sitzung 
am ……………………….. die fristgemäß vorgebrachten 
Stellungnahmen geprüft und die erneute öffentliche Aus-
legung des Bebauungsplanes Nr. 32 "Pötenitzer Chaus-
see" gem. § 4a (3) BauGB beschlossen. 

7. Prüfung der Stellungnahmen und 
Satzungsbeschluss 

 
Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in der Sitzung 
am ………………………… die fristgemäß vorgebrachten 
Stellungnahmen geprüft und die planungsrechtlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 32 "Pötenitzer 
Chaussee“ gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlos-
sen. 

8. Bekanntmachung und Inkrafttreten 
des Bebauungsplans 

 
Der Beschluss des  Bebauungsplanes Nr. 32 "Pötenitzer 
Chaussee " ist gem. § 10 (3) BauGB am 
………………………….. ortsüblich bekanntgemacht wor-
den. Mit der öffentlichen Bekanntmachung ist der Bebau-
ungsplan Nr. 32 "Pötenitzer Chaussee" in Kraft getreten. 

9. Geometrische Eindeutigkeit 
 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 
der Planzeichenverordnung. Die Festlegung der städte-
baulichen Planung ist geometrisch eindeutig. 

10. Geometrische Eindeutigkeit 
 
Die Übereinstimmung mit dem Original des Bebauungs-
planes wird hiermit bescheinigt. 


